Rentenbesteuerung – Rürup-Kommission macht Reformvorschläge

Alle Alterseinkünfte sollen in Zukunft in voller Höhe steuerpflichtig werden. Im Gegenzug sollen alle Beiträge für die reine Rentenvorsorge von der Einkommensteuer befreit werden. Kapitalanlageprodukte werden davon ausgenommen. Eine lange Übergangsfrist soll dafür sorgen, dass keine Doppelbesteuerung erfolgt. Vor Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossene private Lebens- und Rentenversicherungen sowie pauschalversteuerte betriebliche Altersversorgungen sollen aus Gründen des Vertrauensschutzes ihre Steuerbegünstigungen behalten.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht im März 2002 die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Beamtenpensionen und Sozialrenten für verfassungswidrig erklärt hat, ist eine Reform bis zum 1. Januar 2005 notwendig. Der Finanzminister beauftragte eine Sachverständigenkommission Vorschläge zu erarbeiten. Der Auftrag beinhaltete auch Rücksichtnahme auf die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Das Ergebnis ist  in dieser Hinsicht daher nicht verwunderlich: Um Pensionen und Renten steuerlich gleich zu behandeln sollen die pensionierten Beamten nicht weniger, sondern alle anderen Rentner mehr Steuern bezahlen. Die Anforderungen an die Reform-Vorschläge gleichen, nach den eigenen Worten der Kommission, der Schwierigkeit der Quadratur des Kreises. Erfreulich ist für diejenigen, die ab dem Jahr 2040 in Rente gehen, dass alles einfacher werden soll: Alle Altersvorsorgeaufwendungen (gesetzlich und privat) sind von der Steuer freigestellt. Alle Altersbezüge sind voll steuerpflichtig. Für den steinigen Weg der Übergangszeit hat die Kommission praktikable Lösungen gefunden. Wegen der Komplexität der zu überwindenden Probleme kann es allerdings sein, dass der eine oder andere Rentner die Übersicht über seine Einkommensteuererklärung verlieren wird.

Dreh- und Angelpunkt der Reform soll eine Altersversorgung sein, die sich laut der Rürup-Kommission aus einem „Drei-Schichten-Modell“ entwickelt.

1. Die Basisversorgung: Sie besteht aus Leibrentenversicherungen (gesetzlich und privat), die nicht beleihbar, nicht vererblich, nicht veräußerbar, nicht übertragbar und nicht kapitalisierbar sind. Die Beiträge hierfür sollen nach einer Übergangszeit für alle Steuerpflichtigen in unbegrenzter Höhe steuerlich absetzbar sein. Die Leistungen werden voll versteuert.

2. Die Zusatzversorgung: Sie umfasst die Riesterrente mit Förderung für alle Steuerpflichtigen, also auch für Selbständige, und die betriebliche Altersversorgung soweit sie eine lebenslange Altersversorgung vorsieht. Die Pauschalbesteuerung soll abgeschafft werden. Die Beiträge für Direktversicherungen werden steuerfrei. Für die Zusatzversorgung gilt wie für die Basisversorgung die nachgelagerte Besteuerung. Diese Förderung der Zusatzversorgung wird allerdings durch Höchstbeträge begrenzt.

3. Kapitalanlageprodukte: Auch wenn sie der Altersversorgung dienen können (Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht, Wohneigentum, Sparpläne), werden sie vorgelagert besteuert.

Wer sich die Steuerbegünstigungen der privaten Lebens- und Rentenversicherung und der pauschalversteuerten Direktversicherung sichern will, kann das laut Vorschlag der Sachverständigenkommission tun, wenn der Abschluss des Vertrages vor Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt.
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